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 Veröffentlicht am 22.10.1999

Norm

BWG §32 Abs3

Rechtssatz

§ 32 Abs 3 BWG dient einer vereinfachten Gebarung der Abwicklung von Abhandlungsangelegenheiten,

Vormundschaftsangelegenheiten und P4egschaftsangelegenheiten. Diese Regelung kann aber erst dann zur

Anwendung kommen, wenn die alleinige Verfügungsberechtigung der Betroffenen über das Sparguthaben feststeht.
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